
10. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Herzberger Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes vom 8. Juli 1992 in der Fassung der Feststellung gemäß  
§ 14 Stabilisierungsgesetz, veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Elbe-Elster  

Nr. 13 vom 13. Juli 2000 
 
Aufgrund der §§ 7 bis 9 und § 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKG) vom 19.12.1991 (GVBl. S. 682, 685), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 07.04.1999 (GVBl. I S. 90) hat die Verbandsversammlung des Herzberger Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes in ihrer Sitzung am 14.09.2009 folgende 10. Änderungssatzung zur 
Verbandssatzung beschlossen. 
 
Artikel 1 
 
Die Verbandssatzung des Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverbandes vom 8. Juli 1992 in der 
Fassung der Feststellung gemäß § 14 Abs. 1 StabG, veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Elbe-
Elster Nr. 13 vom 13. Juli 2000, zuletzt geändert durch 9. Änderungssatzung zur Verbandssatzung vom 
26. März 2007, in der Fassung der Veröffentlichung vom 26. April 2007 /  27. April 2007 wird wie folgt 
geändert: 
 
(1) Im § 7 wird Ziffer 7.1. wie folgt neu gefasst: 
 

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
7.1. Die Verbandsversammlung tritt bei Bedarf, wenigstens zweimal im Jahr zusammen. Sie hat 
insbesondere zusammenzutreten zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan sowie über die 
Rechnungslegung und die Entlastung des Verbandsvorstehers. 
 
Artikel 2 - Inkrafttreten 
 
Diese 10. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Herzberger Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Herzberg, den 15.09.2009 
 
 
 
Kestin                                                        - Siegel - 
Verbandsvorsteher 
 

 
 

 

Veröffentlicht im“ Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster“, welches als Beilage zum „Kreisanzeiger für den Landkreis  
Elbe-Elster“ erscheint, Ausgabe Nr. 21 vom 12. November 2009 
 

 
 
 


